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Infosheet 
 

EU bietet konsularischen Schutz bei Reisen in Dritts taaten  
 

Einer/eine von sechs EuropäerInnen wird seinen/ihren Jahresurlaub in diesem Jahr voraussichtlich außerhalb der EU verbringen. Jährlich werden aus 
geschäftlichen oder privaten Gründen 90 Millionen Reisen ins außereuropäische Ausland unternommen. Was aber tun, wenn man im Ausland in eine Notsituation 
gerät, das Herkunftsland aber dort, wo man sich aufhält, keine Botschaft und kein Konsulat unterhält? 
 
Bereits jetzt garantieren die EU-Verträge allen UnionsbürgerInnen bei Reisen oder Aufenthalten in Ländern außerhalb der EU Gleichbehandlung durch die diploma-
tischen und konsularischen Behörden eines Mitgliedstaats, wenn ihr eigener Staat dort nicht vertreten ist. In nahezu allen Staaten dieser Welt ist mindestens ein EU-
Staat nicht durch ein Konsulat oder eine Botschaft vertreten.  
 
Obwohl 62 % der EuropäerInnen von der Botschaft eines anderen EU-Mitgliedstaats dieselbe Hilfe wie von der Botschaft ihres eigenen Landes erwarten, ist die 
europäische Komponente des konsularischen Schutzes noch weitgehend unbekannt. Die Europäische Kommission (EK) hat darum heuer das Internetportal 
www.consularprotection.eu freigeschaltet, das EU-BürgerInnen bei Reisen in ein Land außerhalb der Union Reiseempfehlungen und Anschriften der 
nächstgelegenen Botschaft(en) bietet.  
 
Außerdem hat die Kommission bis Dezember 2011 die Unterbreitung von Legislativvorschlägen angekündigt, um 

• die Rechtssicherheit im Bereich des konsularischen Schutzes, was dessen Geltungsbereich sowie die Bedingungen und Verfahren betrifft, zu erhöhen und 
den Ressourceneinsatz u. a. in Krisenzeiten zu optimieren, 

• für die nötige Koordinierung und Kooperation zu sorgen, damit die Konsulate ihr Alltagsgeschäft auch in Bezug auf UnionsbürgerInnen ohne eigene 
diplomatische Vertretung wahrnehmen können, und Fragen des finanziellen Ausgleichs für in Notsituationen geleisteten konsularischen Schutz zu klären. 

 
Weiterführende Informationen: 
EK-Presseaussendung: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/931&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en  
Konsularische Hilfe in Drittstaaten: http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action  (derzeit nur auf Englisch verfügbar) 
Weitere Informationen über die UnionsbürgerInnenschaft: http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_de.htm 
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